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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Die Schlussabstimmung zur Änderung des Krankenversicherungsgesetzes für die
Steuerung des ambulanten Bereichs fand am Ende der Wintersession 2015 statt. Im
Nationalrat ergab sich vollkommen überraschend und knappestmöglich eine Mehrheit
gegen die Regulierung. Bei einer Enthaltung stimmten 97 Ratsmitglieder dagegen, 96
dafür. Die Fraktionen der SVP und der FDP-Liberalen, seit den Wahlen im vergangenen
Herbst mit einer hauchdünnen Mehrheit im Rat ausgestattet, legten geschlossen ein
Nein ein, alle anderen Fraktionen ebenso geschlossen ein Ja. Wie bei
Schlussabstimmungen üblich, hatte zuvor keine Debatte mehr stattgefunden. Die
Zustimmung des Ständerats – 31 Stimmen für, 13 gegen die Zulassungsregulierung –
hatte damit lediglich noch symbolischen Charakter. Ursache für das überraschende
Resultat war ein Meinungsumschwung beim Freisinn, dessen Vizepräsidentin Moret (VD)
noch kurz zuvor versichert hatte, ihre Fraktion werde dem Zulassungsstopp zustimmen
(Nationalrätin Moret enthielt sich als einzige der Stimme). In der Presse war von einer
„Hauruckaktion", einem „Überraschungscoup" und auch einer ersten
„Machtdemonstration" nach dem Rechtsrutsch bei den vergangenen
Nationalratswahlen die Rede, zudem von fehlendem Verantwortungsbewusstsein der
betreffenden Akteure. Die unterlegenen Befürworterinnen und Befürworter der
Zulassungssteuerung ebenso wie der Bundesrat übten sich in scharfer Kritik und
warnten vor einer Kostenexplosion zulasten der Versicherten, verursacht durch einen
Zustrom ausländischer Ärztinnen und Ärzte. Vonseiten der Gewinnerinnen und
Gewinner hiess es, die bisherige Lösung, welche der Entwurf hatte zu einem
Bundesgesetz machen wollen, habe sich nicht bewährt – mit der neuen Mehrheit im
Parlament sei es nun möglich, Tabula rasa zu machen und neue Ansätze zu entwickeln.
Der SVP schwebt dabei eine Lockerung des Vertragszwangs, der FDP unter dem neuen
Fraktionschef Cassis (TI) eine Senkung der Taxpunktwerte in Gebieten mit hoher
Ärztedichte bei gleichzeitiger Anhebung der Taxpunktwerte in Zonen mit problematisch
tiefer Dichte vor. Beide Ansätze hatten sich in der Vergangenheit als nicht
mehrheitsfähig erwiesen. 1
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Nachdem der Nationalrat in der Sondersession 2020 bereits das Paket 1b behandelt
hatte, machte er sich in der Wintersession 2020 an die Differenzbereinigung zum Paket
1a des ersten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen.
Stillschweigend pflichtete er dem Zweitrat bei, dass bei einer entsprechenden
Abmachung zwischen Versicherungen und Leistungserbringenden auch die
Versicherung für die Übermittlung der Rechnungen zuständig sein kann. Alle übrigen
Fragen waren hingegen umstritten.
Bei der Frage der Patientenpauschale waren sich National- und Ständerat zwar einig,
dass Pauschalen auch bei ambulanten Behandlungen eingeführt werden sollen,
entgegen dem Nationalrat hatte es der Ständerat aber abgelehnt, diese auf national
einheitliche Tarifstrukturen zu stellen. Die Mehrheit der SGK-NR wollte diesbezüglich an
der bisherigen Position des Nationalrats festhalten, um so eine gleiche Tarifierung von
medizinischen Leistungen bei ambulanten oder stationären Behandlungen zu
erleichtern, wie Ruth Humbel (cvp, AG) und Pierre-Yves Maillard (sp, VD) für die
Kommission erklärten. Eine Minderheit de Courten (svp, BL) beantragte, dem Ständerat
zuzustimmen, um die pauschale Leistungsabgeltung im ambulanten Bereich nicht zu
verkomplizieren. Umstritten war überdies die Frage, ob der Bundesrat gewisse
Pauschaltarife von der Pflicht der einheitlichen Tarifstruktur ausnehmen können sollte,
wie eine Minderheit Gysi (sp, SG) weiterhin forderte, während die
Kommissionsmehrheit darauf verzichten wollte. In beiden Fragen folgte der Rat der
Kommissionsmehrheit (mit 134 zu 51 Stimmen bei 2 Enthaltungen und 119 zu 70
Stimmen). 
Auch die Organisation der Tarifstrukturen war weiterhin umstritten. Zwar pflichtete der
Nationalrat dem Ständerat bei, dass der Bundesrat nur dann in die Organisation der
Tarifstrukturen eingreifen können sollte, wenn keine solche bestehe oder sie nicht den
gesetzlichen Anforderungen entspricht. Auch für den Fall, dass sich
Leistungserbringende und Versicherungen nicht einigen können, sollte der Bundesrat
eingreifen können; hier wollten ihn Ständerat und eine Minderheit de Courten jedoch
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dazu verpflichten, die Tarifautonomie der Tarifpartner wahren zu müssen. Hier gehe es
ja gerade um diejenigen Fälle, bei denen sich die Tarifpartner nicht einigen könnten,
betonten die Kommissionssprechenden, entsprechend mache es keinen Sinn, hier die
Tarifautonomie zu wahren. Mit 136 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Rat der
Kommissionsmehrheit und lehnte die Wahrung der Tarifautonomie gegen die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion ab.
In der ersten Behandlungsrunde hatte der Nationalrat dem Entwurf eine Regelung für
finanzielle Unterstützung von Organisationen und Patientenstellen, welche den
Individuen bei der Rechnungskontrolle helfen, beigefügt; der Ständerat hatte diese
jedoch wieder gestrichen. Nun beabsichtigte die SGK-NR, auf die entsprechende
Unterstützung zu verzichten; stattdessen sollen sich die Tarifpartner auf eine einfache,
verständliche Rechnungsstellung einigen, betonte Humbel. Eine Minderheit Gysi wollte
hingegen an der ursprünglichen Formulierung festhalten, während eine Minderheit
Mäder (glp, ZH) eine Präzisierung vorschlug: Nur Organisationen, welche
«statutengemäss und organisatorisch unabhängig» sind, sollten subsidiär unterstützt
werden. Deutlich (mit 108 zu 83 Stimmen) entschied sich der Nationalrat gegen die
finanzielle Unterstützung, nachdem sich der Minderheitsantrag Gysi zuvor knapp mit 96
zu 95 Stimmen gegen den Minderheitsantrag Mäder durchgesetzt hatte. 
Zum Schluss blieb noch die Frage der Pilotprojekte, wo vor allem umstritten war, in
welchen Bereichen und zu welchem Zweck solche Projekte möglich sein sollten. Ruth
Humbel erklärte, dass der Ständerat den Artikel offener gefasst hatte als der Bundesrat
und der Nationalrat, dadurch aber das Legalitätsprinzip und die Verfassungsmässigkeit
verletzt habe, wie ein entsprechender Bericht des BJ gezeigt habe. Der Vorschlag der
Kommissionsmehrheit, welcher die betroffenen Bereiche ausdrücklich und ausführlich
auflistete, entspreche nun einer der vom BJ vorgeschlagenen Möglichkeiten. Eine
Minderheit de Courten beantragte hingegen eine möglichst schlanke Formulierung, die
jedoch die Rechte der Versicherten ausdrücklich wahren sollte. Eine Minderheit
Weichelt-Picard (al, ZG) wollte auf Pilotprojekte zur Übernahme von Leistungen im
Ausland verzichten, weil ältere und kranke Personen nicht einfach ins Ausland
abgeschoben werden sollten, wie die Minderheitensprecherin betonte. Wie bereits in
der ersten nationalrätlichen Behandlung erneut auf Ablehnung einer Minderheit
Prelicz-Huber (gp, ZH) stiess die Möglichkeit, Projekte zur Einschränkung der freien
Arztwahl zu schaffen, während eine Minderheit Moret (fdp, VD) auch Projekte zur
Entschädigung von innovativen und neuen Behandlungsansätzen in die Liste aufnehmen
wollte. Deutlich folgte der Rat gegenüber allen Minderheiten dem Mehrheitsantrag. 2

1) AB NR, 2015, S. 2314; AB SR, 2015, S. 1349; AZ, CdT, TA, 19.12.15
2) AB NR, 2020, S. 2511 ff.
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